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Genehmigung 

Gemeinde Ellikon an der Thur 

Lage Grundstücke Kat.-Nrn. 250 und 1456 

Massgebende 	Situation 1:1000 vom 16. Januar 2017 
Unterlagen - Vorschriften vom 16. Januar 2017 

- 	Planungsbericht nach Art. 47 RPV vom 16. Januar 2017 

- Bewilligung Abwasserwärmenutzung Kellermann.ch  AG, Amt für Umwelt Kanton 
Thurgau vom 11. März 2015 

- Vereinbarung zwischen der Stadt Frauenfeld und der Thurtaler Gemüse AG bzw. der 
Purnatur AG Revitalisierung Bitzigraben vom 18. Juni 2010 

Sachverhalt 
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Ellikon an der Thur stimmte mit Beschluss vom 24. Novem-

ber 2016 dem privaten Gestaltungsplan «Purnatur» zu. Gegen diesen Beschluss wurden 
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Winterthur vom 10. Februar 2017 
keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 23. Januar 2017 wird um Genehmigung 
der Vorlage ersucht. 

Anlass und Zielsetzung Im Jahr 1997 wurde der Ausbau und Fortbestand des Betriebs «Gemüsekulturen Keller-
der Planung mann» im Rahmen eines privaten Gestaltungsplans ermöglicht (RRB Nr. 1987/1997). Der 

Betrieb umfasst eine Fläche von rund 11.2 ha. Der Ausbau wurde in der Zwischenzeit 
realisiert. Mit dem unmittelbar angrenzenden privaten Gestaltungsplan «Purnatur» wer-
den die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des bestehenden Be-
triebs mit Gewächshäusern geschaffen. Die erweiterte Fläche umfasst rund 5.2 ha, wo-
von rund 4 ha für Gewächshäuser und 0.3 ha für ein Betriebsgebäude vorgesehen sind. 
Für Regenwasserretention bzw. Regenspeicherbecken sind rund 0.9 ha ausgewiesen. 

Im Zusammenhang mit der Revitalisierung des Bitzigrabens besteht eine Vereinbarung 
vom 18. Juni 2010 zwischen der Stadt Frauenfeld und der Thurtaler Gemüse AG bzw. der 
Purnatur AG. Das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau genehmigte mit Entscheid vom 
11. März 2015 das abwassertechnische Projekt für die Abwasserwärmenutzung Keller-
mann.ch  AG. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Im kantonalen Richtplan ist das im Landwirtschaftsgebiet gelegene Areal als Fruchtfolge-

Vorlage fläche ausgeschieden. Gemäss Zonenplan befinden sich die Grundstücke in der Land-
wirtschaftszone. Die Grundsätze für die Ausscheidung von Speziallandwirtschaftszonen 
gemäss Art. 16a Abs. 3 RPG und Art. 38 RPV sind im kantonalen Richtplan, Beschluss 
des Kantonsrates (Festsetzung), Stand: 18. September 2015, Pt. 3.2.3 a) festgehalten. 

Der Gestaltungsplan beachtet diese kantonalen Grundsätze. Die geplanten Gewächs-
häuser werden zur Schonung des Landschaftsbildes an die bestehenden Bauten und 
Anlagen angegliedert. Die Wärmeenergie wird von der bestehenden Grundwasserwärme-
pumpe gewonnen. Die Abwasserwärme der ARA Ellikon soll genutzt werden (vgl. Ge-
nehmigung Amt für Umwelt Kanton Thurgau vom 11. März 2015). Die Kompensation der 
Fruchtfolgeflächen wird sichergestellt. Zudem werden keine Erholungsräume beeinträch-
tigt. 

Wesentliche Zur ausreichenden landschaftsökologischen Aufwertung und zur Einbettung in den 
Festlegungen und Lebensraumverbund wird ein angemessener ökologischer Ausgleich geleistet. Ab einer 

Vorschriften Fläche von 5000 m2 muss der Verlust an Fruchtfolgeflächen durch Aufwertung von 
geschädigten Böden kompensiert werden. Bei einem allfälligen Rückbau sind wieder 
Böden mit standorttypischer Bodenfruchtbarkeit herzustellen. Wo eine Gefährdung durch 
Hochwasser besteht, sind die Grundeigentümer verpflichtet, die nötigen Schutzmass-
nahmen zu treffen. Die Wasser- und Löschwasserversorgung wird im Baubewilligungs-
verfahren bestimmt. Das Gestaltungsplangebiet befindet sich in der archäologischen 
Zone Nr. 7. Archäologische Funde sind umgehend dem Gemeinderat Ellikon an der Thur 
und der Kantonsarchäologie anzuzeigen 

Lrgebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 10. Mai 2016 gestellten Anträ-
gen wurde vollumfänglich entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümerin (unter Vorbehalt 
von Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen 
die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der 
Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid 
von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Purnatur» für die Erweiterung des bestehenden Betriebs, 
welchem die Gemeindeversammlung Ellikon an der Thur mit Beschluss vom 24. No-
vember 2016 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 1'108.80 (106 528/83100.40.100) und 
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv V auferlegt. 
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III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich 
beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten 
hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

IV. Die Gemeinde Ellikon an der Thur wird eingeladen 

Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekurs-
gericht sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen 

V. Mitteilung an 

Gemeinde Ellikon an der Thur (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Bachmann Stegemann + Partner, Ingenieure für Geomatik, Bau- und Raumplanung. 
Landstrasse 51, 8450 Andelfingen (Nachführungsstelle) 

Purnatur AG, Neue Horgenbachstrasse 2/4, 8548 Ellikon an der Thur (Rechnungs-
adressatin) 

Amt für 
Raumentwicklung 
Für den Auszug: 
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Bauten und baurechtliche Planungen

Verschiedenes
 Privater Gestaltungsplan "Purnatur"
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Ellikon an der Thur. Der private Gestaltungsplan "Purnatur" wurde von den
Stimmberechtigten der Gemeinde Ellikon an der Thur an der Gemeindeversamm-
lung vom 24. November 2016 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung
vom 20. April 2017 genehmigt.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 21. Juni 2017 ist
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der private Gestaltungsplan "Purnatur" tritt
am Tag nach der Publikation in Kraft.

Gemeindeverwaltung

00201731
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